
                             

                              als Fussgänger 
 

 

Trottoir baulich nicht abgetrennt 

 

Die gelben ununterbrochenen Linien mit Schrägbalken, die ausnahmsweise auf der Fahrbahn 

markiert werden wenn kein Trottoir vorhanden ist, dürfen von Velos und anderen Fahrzeugen 

nur benützt werden, wenn der Fussgängerverkehr nicht behindert wird.  

Zu Fuss gehende Personen haben auf diesem Streifen Vortritt gegenüber allen andern 

Verkehrsteilnehmern.  

Vor dem Betreten eines Längsstreifens gelten die gleichen Regeln wie bei einem 

Fussgängerstreifen (siehe Überqueren der Fahrbahn mit Fussgängerstreifen). 

 

Beispiele in Stans: 

Längsstreifen für Fussgänger  

kombiniert mit Radweg 

Längsstreifen für Fussgänger 

 
Ennetmooserstrasse:  Höhe Gräbli 

 
Stansstaderstrasse: Höhe Uhren Achermann 

 


